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„Wenn meine Frau
die Zeitung liest

„Wenn meine Frau die Zeitung liest mit all diesen

Todesanzeigen, wird sie ganz schwermütig. Wenn einer
in meinem Alter stirbt, besonders wenn es ein Zahnarzt
ist, kommen ihr direkt die Tränen. Ich habe mir dann
auch gedacht, man sollte wirklich etwas für die Familie

tun. Wenn einem etwas zustoßen sollte, und plötzlich
wäre die Familie verwaist und ohne Mittel, das könnte

tragisch werden."

*

Selbst bei gutem Einkommen fällt es oft schwer,
regelmäßig eine bestimmte Summe im Monat auf die Seite

zu legen. Wohl faßt man den guten Vorsatz, führt ihn
zweimal, wenn's hoch kommt fünfmal durch — und
hört dann wieder auf.

Anders bei der Lebensversicherung: ein einmaliger
Entschluß genügt, und Sie wissen: in Jahren habe ich

Anspruch auf die Auszahlung der Versicherungssumme.
Wenn ich aber diesen Termin nicht erlebe, so erhalten
meine Angehörigen bei meinem Hinschied den vollen

Versicherungsbetrag. Bietet die Lebensversicherung
nicht auch für Sie eine gute Lösung?

Die konzessionierten Lebensversicherungs-Gesellschaften

..XV t lìlì meine linn
die ^eitunA liest

,,^enn meine Lrsn bis Leitung liest mit all bioson

'Lobosan?:oigon, wircl sis gan? sobwormntig. Vi'Cnu einer
in meinem ^Iter stirbt, besonbors wenn es ein ^abnarst
ist, bominen ibr birsbt bis ?rânon. Ivb bu be mir bann
snob gebsobt, man sollte wirbbeb etwas sur bie Camille

tnn. îenn einem etwas austoben sollte, unb plöt^beb
wäre bis Laiuibo verwaist und obno lVlittol, das bönnto

tragiseb werben."

»

Leibst bei Untern bänbommsn sällt es olt sebwer, regel-

mäbig eine bestimmte Lummo im ^lonat aus clio Leite

2u logen. Vi aiil salZt man bon guten Vorsatz, sübrt ibn
Zweimal, wenn's boob bommt sünsmal bnrob — unb
bört bann wiober aus.

Zubers bei bor Lobensvsrsiobernng: ein einmaliger Lnt»
soblnk genügt, nnb Lie wissen: in babron babs iob

^nsxrneb ans bie r^ns^ablung bor Versiobsrnngssnmmo.

^ enn ieb aber bieson l'ermin niobt erlebe, so erbalton
meine ^ngebörigon bei meinem Lliinsebieb ben vollen

Vorsioberungsbetrag. Listet bis Lebensversioborung
niobt anob snr Lie eine gute Lösung?

Die bonzeszsomerten, Lebensrerssc/ierunKS-s?esellsc/ia/ken
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